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- . . - . . - . . .
AuszahlungderKinderzuschüssenach916desAbbaugesetzes.DiePartei-¬
en ,denenlautdesin ihrenHändenbefindlichenZuerkennungsbescheides
seinerzeit im Sinne des § 16 ,Punlt 6 und 7 ,des AhbaugesetzesZuschüs- ¬

sefürKinderzuerkanntwurden,habenfalls derAnspruchaufdieseKin-¬
derzuschüssenochnicht -erloschenist ,die Zuschüssefür die Zeitvom
16 .Novemberbis 31Dezember. . ,dei .. 590Kfür jedes Kind ,am9 .
oder10 .Jänner . J .zwischen8und12Uhrin derRechnungsabtei-¬
lungdes mag -Bezirmsamtesihres Wohnortesunter VorweisungdesZuer-¬

kennungsbescheideszubeheben .DerAnspruchist erloschen ,wennnein
Kindmittlerweisedas14 .Lebensjahrerreichthat unddie Volks -und
Bürgerschulenicht mehrbesucht ,oder wennes den Anspruchaufeinen
vomArbeits -oderDienstgeberdes Vaters ,Stiefvaters ,Pflegevaters

oder der Mutterzu zahlendenKinderzuschusserworbenhat .

Landesgesetzblattfur Wien .DerBezugspreisfür denJahrgang1923des
Landesgesetzblattesfür Wienwurdemit12 . 000Kfestgesetzt .Bezugsan-¬
meldungenwerdenvon der Schriftlel ung des Amtsblattes der StadtWien
( Rathaus ,Stiege 8 ,I .Stock )entgegengenommen .

DerLeinezwangfür HundeaufgehobenMitRücksichtaufdasErlöschen
derHundswutin WienwirdaufGrundeinervomMagistrateam. Jänner
1923erlassenenKundmachungder Leinezwangfür Hundefür dasWiener
Gemindegebietvom6 .Jänner1923anbisaufweiteresaufgehoben,so
dass also vondiesemTagean alle Hundeauf der Strasse nur mitMaul-¬
korbundgültigerSteuermarkeversehenseinmüssen.

- .
WiederbelegunggemeinsamerGräber.DiegemeinsamenGräberderGruppen
24 ,27 und 35 des Wiener Zentralfftedhofes ,die in den Jahren1904
bis 1908 zumzweitenmale belegt wordenwaren,gelangen nach dem . März
1923neuerdingszurBelegung.GesucheumEnterdigungenausdiesenzur
WiederbelegungbestimmtengemeinsamenGräbernsind bislängstens
30 . Xpril1923beimstädtischen Gesundheitsamtein WienI .Rathausstras-¬
se 9,zuüberreichen .AufverspäteteingelangteGesuchewirdkeineRück-¬
sicht genommen. Beidieser Wiederbelegungbleiben die aus derersten

jundzweitenBelegungstammendenLeichenunberührt. DieGrabkreuze ,die
aus der zweitenBelagszeitstammenundsich in gutemZustandbefinden ,
können,wenndarumangesuchtunddietarifmässigeSetzgebührentrichtet
wird ,auf dem neuen Grabhügel wieder aufgestellt werden .DieAnsuchen

sindandieFriedhofsverwaltungzurichten .DieWiederaufstellungvon
KreuzenausdererstenBelagszeitist unterdengleichenBedingungen
nurinsoweitzulässig ,als hiezuPlatzvorhandenist . Dieübrigenaltan
GrabkreuzewerdenabgeäumtundüberVerlangengegenNachweisdesEi-¬
gentumsundErsatzderAbräumungskosteninnerhalbeinesJahresnach
der Abräumungan die Parteienausgefolgt .NachAblaufeinesJahres
gehendieseKreuzein dasfreieVerfügungsrechtderGemeindeüber.
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